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Le Chef de la Division de Police du Département de Justice 
et Police, H. Rothmund, au Chef de la Division des Affaires étrangères 

du Département politique, P. Bonna

L  Bern, 21. Juli 1944

Wir beehren uns, zurückzukommen auf Ihr Schreiben vom 30. Oktober 
1943 1 über die Beitragspflicht der in Deutschland ansässigen schweizerischen 
Arbeitskräfte bei der Deutschen Arbeitsfront. Wir ersuchen Sie in erster Linie 
höflich um Entschuldigung, dass wir erst heute zur Sache Stellung nehmen 
können, und erlauben uns, folgendes darzulegen:

Aus den uns übermittelten Akten geht hervor, dass die schweizerischen 
Arbeitskräfte in Deutschland seit 1941 gezwungen werden, Beiträge an die 
Deutsche A rbeitsfront zu leisten. Die schweizerischen Arbeitskräfte werden 
nicht Mitglieder der DAF, also auch nicht Zwangsmitglieder, sondern nur für 
die Beitragsleistung verwaltungsmässig erfasst, gleich wie alle ändern ausländi
schen Arbeitskräfte in Deutschland. Sie gemessen dafür alle Leistungen der 
DAF, die der kulturellen, gesellschaftlichen, gesundheitlichen und fachlichen 
Betreuung gelten; sie sind aber ausgeschlossen vom Genuss der weitern Unter
stützungseinrichtungen der DAF, die ihrer N atur nach der Förderung der deut
schen Volkswohlfahrt gelten; sie nehmen nicht teil an der Wöchnerinnen- und 
Krankenbeihilfe, der Kinderlandverschickung usw. -  Demgegenüber besteht 
für die deutschen Arbeitskräfte kein Beitrittszwang zur DAF und auch keine 
Verpflichtung zur Beitragsleistung. Allerdings kann in der Praxis von einer 
nahezu ausnahmslosen Zugehörigkeit der deutschen Arbeitskräfte zur DAF 
gesprochen werden.

Die Schweizerische Gesandtschaft in Berlin hat Ihnen die Frage unterbreitet, 
ob und in welcher Weise gegen die Verpflichtung der schweizerischen Arbeits
kräfte zur Beitragsleistung an die DAF bei der deutschen Regierung Vorstellun
gen erhoben werden sollen. Mit Ihrem Schreiben vom 30. Oktober 1943 äus- 
sern Sie sich sehr einlässlich zur rechtlichen und praktischen Seite des Problems 
und kommen zum Schluss, dass es nicht zweckmässig wäre, in dieser Angele
genheit bei den deutschen Behörden vorstellig zu werden. Wir haben von Ihren 
Ausführungen Kenntnis genommen und danken Ihnen verbindlich dafür.

Der schweizerisch-deutsche Niederlassungsvertrag2 bietet keine rechtliche 
Grundlage, um gegen die deutscherseits ergriffene Massnahme Einwände zu 
erheben. A rt. 6 dieses Vertrages bezieht sich, wie Sie zutreffend ausführen, 
nicht auf sozialpolitische Anordnungen, sondern bloss auf die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen.

1. Non reproduite. Cf. aussi E 4800 (A) 1967/111/308.
2. Du 13 novembre 1909.
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Aus den von Ihnen dargelegten Gründen haben wir Bedenken dagegen, 
unter Berufung auf Art. 1 Abs. 2 des schweizerisch-deutschen Vertrages über 
die Rechtsverhältnisse, vom 31. Oktober 1910, Vorstellungen zu erheben. Bei 
einer extensiven Interpretation dieses Artikels könnte er allerdings als recht
liche Grundlage dienen. Wir haben aber aus verschiedenen Gründen wenig 
Interesse daran, diese Bestimmung allzu extensiv interpretiert zu sehen. Ü ber
dies steht fest, dass die deutschen Arbeitskräfte alle Mitglieder der DAF sind, 
sodass mindestens tatsächlich die Gleichbehandlung der schweizerischen mit 
den deutschen Arbeitskräften hergestellt ist.

Es scheint auch uns nicht unbedenklich, daraufhin zu tendieren, dass den 
schweizerischen Arbeitskräften in Deutschland der Beitritt zur DAF freigestellt 
wird; wir würden dadurch nicht verhindern können, dass deutscherseits ein 
tatsächlicher Druck auf unsere Landsleute ausgeübt würde im Sinne des Bei
trittes, w orauf dann der Beitritt bezw. Nichtbeitritt als politische Stellung
nahme für oder gegen das heute in Deutschland herrschende Regime ausgelegt 
werden könnte.

Die uns vorliegenden Akten geben keinen Aufschluss darüber, welche Bei
träge unsere Landsleute an die DAF zu entrichten haben und welchen Umfang 
die Leistungen der DAF in verschiedenen Beziehungen haben. Den schweizeri
schen Arbeitskräften kommt nur ein Teil der Leistungen der DAF zu; dieje
nigen Unterstützungseinrichtungen, die ihrer N atur nach der Förderung der 
deutschen Volkswohlfahrt dienen, bleiben den schweizerischen Arbeitskräften 
versagt. Es wäre nun interessant zu wissen, ob die von Schweizerbürgern gelei
steten Beiträge dem einigermassen entsprechen, was sie von der DAF erhalten, 
oder mit ändern W orten, ob nicht ein beträchtlicher Teil der von Schweizerbür
gern geleisteten Beiträge im Grunde dazu dienen sollte, die Mittel bereitzustel
len für die Unterstützungseinrichtungen, die allein der Förderung der deut
schen Volkswohlfahrt gelten, die Schweizerbürger also Geld für etwas zu 
leisten hätten, was allein deutschen Staatsangehörigen zukommen kann.

Aus diesen Überlegungen heraus und unter Berücksichtigung der von Ihnen 
gemachten Ausführungen glauben wir ebenfalls, es wäre wenig zweckmässig, 
heute noch bei der deutschen Reichsregierung grundsätzliche Vorstellungen 
gegen eine Massnahme zu erheben, der unsere Landsleute in Deutschland 
bereits seit 1941 unterworfen sind. Dagegen dürfte es unter Umständen mit 
Rücksicht auf die Höhe der Beiträge, die von Schweizerbürgern verlangt wer
den, angezeigt sein, durch die Gesandtschaft in Berlin Schritte in der Richtung 
der angemessenen Herabsetzung dieser Beiträge unternehmen zu lassen.

Wir unterlassen es, mangels genügender Unterlagen, uns darüber zu äus- 
sern, ob sich aus der beschränkten Mitwirkung der schweizerischen Arbeits
kräfte bei der Deutschen A rbeitsfront für unsere Landsleute eine unerwünschte 
politische Beeinflussung in nationalsozialistischem Sinne ergibt. Wir setzen 
voraus, dass die Schweizerische Gesandtschaft in Berlin die Angelegenheit in 
dieser Beziehung verfolgt. Auch von diesem mehr politischen Gesichtspunkt 
aus dürfte es zweckmässiger sein, nicht die Grundlage dafür zu schaffen, dass 
Schweizerbürger in vollem Umfange der Deutschen Arbeitsfront beitreten 
können oder müssen.

Wir nehmen ohne weiteres an, dass nach Beendigung des Krieges die ganze
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Frage auf Grund der seinerzeitigen neuen Verhältnisse neu geprüft werden 
wird. Wir wären Ihnen aber verbunden, wenn Sie uns über die Sache weiterhin 
auf dem laufenden halten wollten.
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Notice sur les négociations économiques germano-suisses

Copie
N o Bern, 22. Juli 1944

In zwei mehrstündigen Sitzungen mit dem deutschen Hauptdelegierten sind 
gestern die noch offenen Punkte, insbesondere diejenigen, die sich aus dem 
ungenügenden deutschen Mineralölangebot ergeben, durchbesprochen wor
den. Die Hauptschwierigkeit bot dabei das schweizerische Begehren einer Ver
kürzung der Vertragsdauer. Die deutschen Delegierten setzten uns den hart
näckigsten W iderstand entgegen. Schliesslich zeichnete sich folgende Lösung 
ab: Das Abkommen wird bis 31. Dezember 1944 abgeschlossen. Die Ausfuhr
kontingente und auch die Transferkontingente werden für 6 Monate festgesetzt 
und administriert. Die Transferkontingentsbescheinigungen d.h. die Ver
pflichtungen der Eidgenossenschaft zur Übernahme der Transfergarantie, wer
den dagegen nur bis Ende September ausgestellt. Gleichzeitig wird in einem 
Briefwechsel festgesetzt werden, dass bei veränderten Verhältnissen jede Partei 
auf diesen Zeitpunkt neue Verhandlungen verlangen und im Falle des Schei- 
terns kurzfristig vom Vertrag zurücktreten kann. Das Abkommen wird mit 
ändern W orten bis Ende des Jahres geschlossen. Für die Zeit nach dem 30. Sep
tember ist er aber unvollständig. Effektiv kann die Schweiz also auf den 
30. September zurücktreten und -  was besonders wichtig ist -  sie limitiert auch 
die Bundestransfergarantie bis zum 30. September.

Die schweizerische Delegation hat die Überzeugung, dass dies das Maximum 
dessen ist, was erreicht werden kann. Es schien heute wiederholt, als ob die 
Verhandlungen endgültig scheitern sollten.

Die deutsche Delegation hat sich ihre Antwort auf heute Vorbehalten, doch 
darf mit der Annahme des oben dargelegten Vorschlages gerechnet w erden1.

1. R. Kohli adresse une copie de cette notice à H . Lacher le 22 juillet.
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